
Laufbahnberatung
Sekundarschule an der Marienlinde

Städtische Sekundarschule Telgte
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Bildungsmöglichkeiten nach 
Abschluss der Klasse 10 

• Duale Ausbildung im Betrieb

• Oberstufe an einem Gymnasien

• Oberstufe an einer Gesamtschule (in Münster oder 
Warendorf) 

• Fachschulen

• Berufsbildende Schulen – Angebot Fachabitur/ Abitur



Weitere Bildungsmöglichkeit

•  Praxisklasse 9e



Zweite Fremdsprache 

Für die Abschlüsse der Sekundarstufe I muss keine 
zweite Fremdsprache gewählt werden, denn:

Sekundarschule – 
Abschluss mit FOR Q

Besuch der 
gymnasialen Oberstufe

2. Fremdsprache1. Fremdsprache



Übersicht Fachleistungsdifferenzierung



Zentrale Steuerungsinstrumente für die 
möglichen Schulabschlüsse sind

• Kurszuweisungen in E- und G-Kurse

• Noten im mündlichen und schriftlichen Bereich

• Noten in der Zentralen Abschlussprüfung Klasse 10



Zuweisungskriterien zu den Kursen der 
Fachleistungsdifferenzierung

E-Kurs - Zuweisung 

• Das Leistungsniveau ist überdurchschnittlich (z.B. werden 
regelmäßig mindestens 65% der Punkte erreicht).

• Es wird weitgehend selbstständig gearbeitet.

• Es wird sich hinreichend oft für komplexe Aufgabenstellungen 
entschieden.

Ein späterer Wechsel vom G-Kurs in den E-Kurs durch gute 
Leistungen ist möglich.



Zuweisungskriterien zu den Kursen der 
Fachleistungsdifferenzierung

Andersherum ist ein späterer Wechsel vom E-Kurs in den G-Kurs 
erforderlich bei 

• nicht ausreichenden Leistungen im E-Kurs sowie

• einer nicht ausreichenden Arbeitshaltung



Besondere Versetzungsbestimmungen 
für die Sekundarschule nach §29
• Die Schülerinnen und Schüler gehen ohne Versetzung 

in die Klassen 6 bis 9 über. 

• Eine Schülerin oder ein Schüler wird in die Klasse 10 
versetzt, wenn die Bedingungen für die Vergabe des 
Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 erfüllt sind.

• Mit einem Beiblatt zum Zeugnis (Ausdruck Prognos) im 
ersten Halbjahr der Klasse 9 erhalten Eltern eine 
Information darüber, welchen Schulabschluss ihr Kind 
mit dem aktuellen Zeugnis erreichen würde. 



Ende Klasse 9 – Versetzung in Klasse 10

Abschluss Mindestanforderungen

HA 9 Alle Fächer „ausreichend“ (4) oder besser 

Erlaubte Defizite:

Deutsch, Mathematik: max. 1 „mangelhaft“

• Rechnerische Aufwertung einer E-Kurs „5“ zu G-Kurs „4“ mit 
Überweisung in den G-Kurs

Über erlaubte Defizite und Ausgleichsregelungen berät in Einzelfällen die Klassenleitung, die 
Beratungslehrerin Frau Goseling oder der Abteilungsleiter 8-10 Herr Meijer.



Erster erweiterter Schulabschluss (§ 41)

(Ehemals Hauptschulabschluss nach Klasse 10)

EK

GK 4 4 4 4

WP Wahlpflicht keine Bedingung

übrige
Fächer

übrige Fächer: alle 4

Erlaubte 
Defizite

1 x Note 5 in Fächergruppe 1 und 1 x Note 5 oder 6 in 
Fächergruppe 2
oder
1 x Note 5 in Fächergruppe 2 und 1 x Note 5 oder 6 in 
Fächergruppe 2 (dabei kein Defizit in FG 1)

keine Ausgleichsregelung
Kein 

Abschluss
1 x Note 6 in FG 1 oder 2 x Note 6 in FG 2 
oder 
2 x Note 5 in D und M (Nachprüfung für HA 9 möglich)
Wertung zusätzl. Kurse: E-Kurs-Note 5 wird gewertet wie G-Kurs-Note 4

Fächergruppe 1:
D, M, Lernbereich 

NW und AL

Fächergruppe 2:
E, WP und alle 
übrigen Fächer



MSA (§ 42)

Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)

EK 4 4

GK 3 3

WP 4

übrige
Fächer

2x Note 3; ansonsten Note 4

Ausgleich Eine Unterschreitung um eine Note in FG 1 oder in FG 2, falls 
Ausgleich durch bessere Leistung in einem anderen Fach der 
gleichen FG.

Eine Unterschreitung in FG 2 um bis zu zwei Noten bleibt 
unberücksichtigt.

Wertung zusätzl. Kurse: E-Kurs-Note 5 wird gewertet wie G-Kurs-Note 4

Fächergruppe 1:
D, E, M, und WP

Fächergruppe 2:
PH und alle übrigen 

Fächer



MSA Q-E (§ 43 (4))

Mittlerer Schulabschluss mit Qualifikation (FOR Q)
EK 3 3 3
GK 2
WP 3

übrige
Fächer alle 3

Ausgleich Eine Unterschreitung um eine Note in FG 1 mit Ausgleich 
in FG 1
und
max. 2 Unterschreitungen um eine Note und 1 Unterschreitung 
um bis zu zwei Noten mit Ausgleich durch entsprechend gute 
Leistungen (z.B. 3 x Note 2) in der FG 2
Wertung zusätzl. Kurse: E-Kurs-Note 5 wird gewertet wie G-Kurs-Note 4

Fächergruppe 1:
D, E, M und 
Wahlpflicht

Fächergruppe 2:
PH und alle übrigen 

Fächer



Laufbahnberatung

In allen Fragen der Schullaufbahn ist die 
Beratungslehrerin Frau Goseling zuständig. 

Sie ist vorrangig Ansprechpartnerin für Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10 sowie der 
zugeordneten Klassenleitungen und Teams.

noelle.goseling@sktelgte.nrw.schule
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